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Verdeckte Risiken im Deckungsumfang von 
Sachverständigen-Haftpflichtversicherungen
Neben der durch den Hauptverband angebotenen Haft-
pflichtversicherung für Sachverständige werden durch 
einzelne Berufsverbände auch Deckungsbausteine für 
Sachverständige im Rahmen von allgemeinen Gruppen-
Berufshaftpflichtversicherungen angeboten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass derartige Ver
sicherungen in ihrem Deckungsumfang hinsichtlich der 
Tätigkeitsgebiete des jeweiligen Sachverständigen ex-
akt geprüft werden sollten, da der Versicherungsumfang 
zB auf die Gewerbe der Berufsgruppe beschränkt sein 
kann. Dies kann in manchen Fällen zu schwer erkennba-
ren Deckungslücken bzw -risiken führen, etwa weil ein 
Fachgebiet außerhalb der betreffenden Gewerbe liegt 
oder Unschärfen zwischen dem Gewerbeumfang und 
den Fachgebieten gemäß Nomenklatur bestehen und 
hierdurch gerichtliche Sachverständigentätigkeiten ge-

gebenenfalls in Bereiche führen, die schlussendlich au-
ßerhalb eines Gewerbes und somit der Versicherungs-
deckung liegen können.

Um die Vorlage unvollständiger Nachweise bei Gericht 
zu verhindern, ist insbesondere dann eine explizite Klä-
rung mit dem Versicherer anzuraten, wenn in einer Ver-
sicherungsbestätigung nach § 2a SDG die Fachgebiete 
des Sachverständigen nicht explizit angeführt sind und 
auf die Deckung im Rahmen der Versicherungsbedin-
gungen einer berufsgruppenspezifischen Versicherung 
verwiesen wird.
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